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n-2lf12 der Beilagen zu kn Stenographischen ProtokoUen 

des Natiooalratell XV. Ccsetzgebunispericdc 

A n t rag 

der Abgeordneten Mühlbacher, :1)< M \(Ö V\.'~ ~ I 

und Genossen 

Dkfm. Bauer, 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Polenkohlegarantie­

gesetz geändert wird. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vorn ••.••••••..•..•••••••..•..• , mit dem das Polen­

kohlegarantiegesetz .geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

, 
Artikel I 

Das Bundesgesetz vom 26.November 1980 betreffend die Über­
nahme von Garantien zur Förderung von Koh1ei~porten aus Polen 
(Pole-9;kohlegarantiegesetz), BGBl .. Ur. 555/1980 wird wie folgt 
geändert: 

Im § 1 Abs. 3 ist als 2. Satz anzu.fügen: 
"Für die Garantieübernahmen_ist das Ir.!.krafttreten der Lieferver­

träge nicht Voraussetzuug .. 11 

112/A XV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



.. 

. -:--

Artikel II 

ru2t der Vollziehung dieses B~~desgesetzes ist der Bundes­
minister für Finanzen betraut. 

Erl~iuterungen 

Entgegen den ursprünglichen Erwartungen der ös"terrcichischcn 

Elektrizi tätsversorgungsunternehmungen liegen rechtsJ.;:räftigc Be\'lil­
ligungen zum Bau der Kraftwerke noch nicht vor. Info;tge ··diesbezüg­
licher Klauseln sind daher die Kohlelieferverträge noch nicht in . . 
Kraft getreten. Nach der bisherigen Gesetzeslage ist jedoch d~s . 
Inkrafttreten der Lieferverträge eine Voraussetzung für eine Garan-

tieübernahme durch den Bundesminister für-Finanzen. 
.. -

Vom Standpunkt der international stark ausgepr~gten Solid~rität 
mit Polenscheini besonders in der derzeitigen politisch-ökonomischen 
Situation dieses Landes ein längeres Hinau.sschieben der öster­
reichischen Garantieübernwme nicht vertretbar, zumal auch die 
anderen westlichen Gläubig~rländer Umschuldungs- und neuerlichen 
xreditwän~chen Polens posit~v gegenüberstehen. 
j Die llovellierung soll daher ermöglichen, daß Garantieübernahmen 

, schon vor Inkrafttreten der Lieferyerträge erfolgen können. 
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